
115 hinzuweisen. |)ie Meinungen der marxısthi- schließt, a der 11UTI Kleriker beteiligt sind 55)
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des Gesamtwerkes) wird über die neueste ratho- Laien gekennzeichnet, denen wIıe den Klerikern
beschließendes Stimmrecht zukam.nalistische Schrift-Interpretation bezüglich der
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da{fs jeder Nichtgeweihte, der irgendeine kirchli-runNng (die sich uch In dem bekannt schönen un
angenehm lesbaren Stil des VE niederschlägt) che Funkthon ausuübt (Mesner, Organist) nicht
wıe durch die reiche un übersichtliche G:liede- mehr als Laıie ‘A bezeichnen ware.

Dalß sich Einzelheiten unter verschiedenen Im Gegensatz Zu den Synoden ZWwW. synoden-
Gesichtspunkten wiederholen, ıst eher eın Vor- ähnlichen orgängen ıIn den zu Vergleich her-
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che (Rechts- Ul. Staatswissenschaftliıche Veröff.
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lich entscheidenden Organ anzusiedeln. Ihredurch gekennzeichnet, daflß die Impulse un
Richtlinien des Konzils interpretiert nd auf VOCI- ompetenz se1 mehr als bloßes Beratungsrecht
schiedenen Fbenen ın die Tat umgesetzt WUuTlT- und weniger als ın ındendes Beschlußrecht
en Was den europäischen Kaum anlangt, 180f)
tanden ın den Niederlanden, ın der Schweiz, in Das Buch zeichnet sich durch eıne gründliche
der DDR, ın Osterreich und ıIn der BRD National- Aufarbeitung un Durchdringung der 1m Zu-
synoden sta ın denen 0S VOT lem IN eiıne sammenhang miıt der Vorbereitung und Durch-
Herausarbeitung der pastoralen Auswirkungen führung der (G(Gememsamen 5Synode entstande-
des Onziıls für die Kirche der betreffenden | än- en Rechtsprobleme AU: Einmal mehr welst es

der 2in die vielschichtige Problematik auf, die sich bei
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5San-, Plenar- un Provinzialsynode) keine hin- sSe1IN, stellt das Verdienst dieser Studie dar ILhe
reichend passende Rechtsgrundlage Hr die Tatsache, da{fs der Vt selbst Mitglied der (e-
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[8)88! Konzil betonte Mitwirkung und Mıtverant- Betroffenen sehen. Praktische Erfahrung und
wortung der Lalien ın der Sendung der Kirche saubere rechtstheoretische Reflexion en Z

und hre Teilhabe A dieser Sendung, die (wie einer geglückten 5Synthese geführt.
der Vf hervorhebt) eıne Synodenstruktur aus- Linz Bruno Primetshofer
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mens hinzuweisen. Die Meinungen der marxisti­
schen Philosophie und der heutigen jüdischen 
Theologie über Jes us bleiben nicht unerwähnt. IJ1 
gedrängter Kürze (ents preche nd dem Umfang 
des Gesamtwerkes) wird über die neues te ratio­
nalistische Schrift-Interpretation bezüglich der 
Auferstehung Jesu berichtet, wobei d ie Namen 
Schoonenberg und Schillebeeckx au fscheinen 
(1/138 f). 
Der 1. Halbband enthält außer den fundamental­
theol. Vorfragen die Soteriologie. Der 2. Halb­
band behandelt die chris tologischen Themen im 
engeren Sinn. In der Dars tellung wird ständig 
deutlich gemacht, daß das Christus-Mysterium 
eine Einheit ist. Nach der Absicht d es Vf. soll das 
ganze Werk ein „ Unterrichtsbuch" sein, ,,eine 
Hilfe für die Studierenden und für die nach Auf­
klärung Suchenden" (1/12). Dazu eignet es sich 
besonders durch die Klarheit der Gedankenfüh­
rung (die s ich auch in dem bekannt schönen und 
angenehm lesbaren Stil d es Vf. niederschlägt) 
wie durch die re iche und übersichtliche Gliede­
rung. Daß sich Einzelheiten unter verschiedenen 
Gesichtspunkte n wiederholen, ist eher ein Vor­
teil und außerdem unvermeid lich. Zwei Mängel 
seien immerhin vermerkt: Druckfe hle r und 
Flüchtigkeiten in der Angabe der Schriftstellen. 
Insgesamt könnte man diese Neuauflage, bes. 
mit Blick auf das kleinere Format und das ganze 
Erscheinungsbild, so charakterisieren (und das 
soll wahrhaftig keine Abwertung seiner wissen­
schaftlichen Qualität sein): ein ans pruchsvolles 
Volksbuch- ein Volksbuch für hohe Ansprüche. 
Salzburg Peter Eder 

K I RCHENRECHT 

NESS ALBIN, Die erste Ge111ei11sn111e Sy11ode der Bis­
tümer i11 der B1111desrep11blik De11tsc/1/n,1d 
(1971-1975). Ihre innere Rechtsordnung und ihre 
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Die Zeit nach dem II. Vatikanum war u. a. da­
durch gekennzeichnet, daß die Impulse und 
Richtlinien des Konzils interpretiert und auf ver­
schiedenen Ebenen in die Tat umgesetzt wur­
den. Was den europä ischen Raum anlangt, so 
fanden in den Niederlanden, in der Schweiz, in 
der DDR, in O sterreich und in der BRD National­
synoden s tatt, in denen es vor allem um eine 
Herausarbeitung der pastoralen Auswirkungen 
d es Konzils für die Kirche der betreffenden Län­
d er ging. 
Gemeinsam war allen diesen auf teilkirchlicher 
Ebene s tattfindenden „synodalen Vorgängen", 
daß die vom CIC entwickelten Modelle (Diöze­
san-, Plenar- u nd Provinzialsynode) keine hin­
reichend passende Rechtsgrundlage für die 
Verwirklichung des vom Konzil gezeichneten 
Kirchenbildes boten. Insbesondere war es die 
vom Konzil betonte Mitwirkung und Mitverant­
wortung der Laien in d er Sendung der Kirche 
und ihre Teilhabe an dieser Sendung, die (wie 
der Vf. hervorhebt) eine Synodens lruktur aus-

schließt, an der nur Kleriker beteiligt sind (55). 
Die G emeinsame Synode der BRD war daher 
ebenso wie die in e inzelnen Diözesen abgehalte­
nen Synoden durch eine breite Teilnahme von 
Laien gekennzeichnet, denen wie den Klerikern 
beschließendes Stimmrecht zukam. 
Im Zusammenhang mit der Beteiligung von 
Laien an nachkonziliaren Synoden fällt aller­
dings der vom Vf. verwendete Laienbegriff auf. 
Wenn er schreibt: ,, ... nach dem kirchlichen 
Rechtsbuch is t bis heute der Begriff des Laien der 
e ines Christen ohne kirchliches Amt" (61), so er­
gibt sich dieser Begriffsbestimmung zufolge, daß 
der als Kaplan tätige Priester Laie ist. Denn der 
Kaplan hat als solcher ja kein Kirche namt i. e. S., 
e r besitzt nur delegierte Gewalt. Faßt man aber 
den vom Vf. verwendeten Amtsbegriff im Sinne 
der weiten Begriffsbestimmung des c. 145 § 1 
(1. Halbsatz), dann käme ma n zu dem Ergebnis, 
daß jeder Nichtgeweihte, der irgendeine kirchli­
che Funktion ausübt (Mesner, Organist) nicht 
mehr als Laie zu bezeichnen wäre. 
Im Gegensatz zu den Synoden bzw. synoden­
ähnlichen Vorgängen in den zum Vergleich her­
angezogenen Ländern bestand die Besonderheit 
der Gemeinsamen Synode der BRD darin, daß 
der zum rechtlichen Wirksamwerden eines Sy­
nodenbeschlusses erforderliche Gesetzgebu ngs­
akt des Bischofs bzw. der Bischofskonferenz be­
re its teilweise in d ie Synode selbst integriert war. 
Auf diese Weise konnten etwa bestehende Mei­
nungsverschiedenheiten zwischen den Trägern 
des Bischofsamtes und den übrigen Synoden­
mitgliedern bereits im Stadium der Beratung von 
Synod envorlagen abgebaut und konnte eine 
nach trägliche Konfrontation zwischen einem 
Synodenbeschluß und der d iesbezüglich ver­
weigerten bischöflichen Gesetzgebung vermie­
den werden. Dennoch ist (wie der Vf. richtig 
hervorhebt) die Synode dadurch nicht a ls solche 
zu e inem Gesetzgebungsorgan geworden; die 
Gesetzgebungskompetenz bleibt vielmehr zur 
Gänze bei den Trägern des bischöflichen Amtes. 
Rechtssystematisch sei die Synode daher zwi­
schen e inem nur beratenden und selbst verbind­
lich entscheidenden Organ anzusiedeln. Ihre 
Kompetenz sei mehr als bloßes Beratungsrecht 
und weniger als ein bindendes Beschlußrecht 
(180 f) . 
Das Buch zeichnet s ich durch ~ine gründliche 
Aufarbeitung und Durchdringung der im Zu­
sammenhang mit der Vorbereitung und Durch­
führung der Gemeinsamen Synode entstande­
nen Rechtsprobleme aus. Einmal mehr weist es 
die vielschichtige Problematik auf, die sich bei 
der Übersetzung konzilia.rer Impulse in die juri­
stische Alltags praxis e rgibt. Diese Probleme ge­
sehen und ihnen mit Erfolg nachgegangen zu 
sein, stellt das Verdienst dieser Studie dar. Die 
Tatsache, daß der Vf. selbst Mitglied der Ge­
meinsamen Synode war, ließ ihn die anstehen­
den Fragen auch aus der Sicht des unmittelbar 
Betroffenen sehen. Praktische Erfahrung und 
saubere rechtstheoretische Reflexion haben so zu 
einer geglückten Synthese geführt. 
Li11z Br11110 Pri111etslrofer 
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